
 

 

  

Ministerium für Inneres, Kommunales, 
Wohnen und Sport | Postfach 71 25 | 24171 Kiel 

nachrichtlich: 
Landrat 
des Kreises Herzogtum Lauenburg 
- Fachdienst Regionalentwicklung und 
  Verkehrsinfrastruktur 
- Fachdienst Naturschutz 
Barlachstraße 2 
23909 Ratzeburg 
 
 
Referat IV 52 (Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht) 
 
 
Ziele, Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung nach § 11 Abs. 2 
Landesplanungsgesetz (LaplaG) i.d.F. vom 27. Januar 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 8), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes zur bedarfsgerechten 
Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs vom 12. November 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 808) 
 

 Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes 
für die Erweiterung einer Feuerwehrtechnischen Zentrale in der Gemeinde 
Elmenhorst, Kreis Herzogtum Lauenburg 

Planungsanzeige vom 14.12.2023  
Begleitbericht des Kreises Herzogtum Lauenburg vom 05.12.2023 
 

In der Gemeinde Elmenhorst wird beabsichtigt, im Gebiet „nördlich der 

Feuerwehrtechnischen Zentrale, am Lankener Weg 26“ eine Gemeinbedarfsfläche 

festzusetzen. Es sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für bauliche 

Erweiterungen der ansässigen kreiseigenen Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) 
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19. Dezember 2023 

Amt Schwarzenbek-Land 
Postfach 1110 
21484 Schwarzenbek 
 
 
 
durch den Landrat des Kreises 
Herzogtum Lauenburg 
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geschaffen werden. Der wirksame Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet als Flächen 

für die Landwirtschaft dar und soll entsprechend geändert werden. Für die 

Feuerwehrtechnische Zentrale in der Gemeinde Elmenhorst gilt der Bebauungsplan Nr. 3 

nebst 1. Änderung. Diese Flächen werden den heutigen Anforderungen und Bedarfen 

nicht mehr gerecht. Daher ist nunmehr die Erweiterung in nördliche Richtung erforderlich. 

 

Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu der o. g. Bauleitplanung wie folgt Stellung: 

 

Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich aus 

der am 17.12.2021 in Kraft getretenen Landesverordnung über den 

Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021 vom 25.11.2021 

(LEP-VO 2021, GVOBl. Schl.-H. S. 1409) sowie dem Regionalplan für den Planungsraum 

I (alt) (Fortschreibung 1998). 

 

Gemäß Begleitbericht des Kreises Herzogtum Lauenburg erfüllt die vorhandene bauliche 

Situation hinsichtlich der erforderlichen Flächenbedarfe die Aufgabe des Standortes nicht 

mehr vollumfänglich. Darüber hinaus sei ein Gebäude aus den 1950er-Jahren abgängig 

und zu ersetzen. Eine entsprechende Beschlusslage hat der Kreis im IV. Quartal 2020 für 

den Standort Elmenhorst hergestellt.  

 

Nach Ziffer 3.9 Abs. 3 LEP-Fortschreibung 2021 soll grundsätzlich die Inanspruchnahme 

neuer Flächen landesweit reduziert werden. Bis 2030 soll die tägliche 

Flächenneuinanspruchnahme in Schleswig-Holstein durch die Siedlungs- und 

Verkehrsflächen auf unter 1,3 Hektar pro Tag abgesenkt werden. 

 

Es bestehen aus landesplanerischer Sicht keine grundsätzlichen Bedenken 

gegenübereiner bedarfsgerechten Erweiterung der Feuerwehrtechnischen Zentrale. Ziele 

der Raumordnung stehen einer Bauleitplanung an dem geplanten Standort nicht 

entgegen. Die Zielsetzungen zur Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme sollten 

berücksichtigt und eine flächensparende Bauweise sollte angestrebt werden.  

 

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der Raumordnung und greift 

damit einer planungsrechtlichen Prüfung des Bauleitplanes nicht vor. Eine Aussage über 

die Förderungswürdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser landesplanerischen 

Stellungnahme nicht verbunden. 

 

Aus Sicht des Referates für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht, werden 

ergänzend folgende Hinweise gegeben: 
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Es handelt sich laut Anschreiben des Kreises um den teilweisen Neubau der 
Feuerwehrtechnischen Zentrale. Die Feuerwehrtechnische Zentrale dient der 
Unterbringung von Fahrzeugen und Gerätschaften, der Pflege und Prüfung von Geräten 
und Material sowie der Durchführung von Ausbildungslehrgängen. Das Gebäude mit 
Schulungsräumen und Kantine wird als abgängig eingestuft und soll zurückgebaut 
werden. Mit einem Ersatzneubau sollen die aktuellen Raumbedarfe und funktionalen 
Anforderungen abgedeckt werden. 
  
Auch wenn Teile der vorhandenen feuerwehrtechnischen Infrastruktur weiterhin in der 
bisherigen Form genutzt werden sollen, überplant die Gemeinde mit dem Neubau eine 
Fläche im Außenbereich. 
Nach dem Grundsatz des Vorrangs der Innenentwicklung gem. § 1 Abs. 5 S. 3 BauGB 
und § 1a Abs. 2 BauGB sind im Rahmen einer Standortalternativenprüfung zuerst 
mögliche Innenentwicklungspotenziale (z. B. die Fläche gegenüber der jetzigen 
Feuerwehrzentrale) zu prüfen, bevor neue Flächen ausgewiesen werden. Bei der 
Überplanung einer Außenbereichsfläche sind Alternativflächen zu untersuchen, um eine 
geeignete Fläche zu identifizieren. Dabei sind verschiedene Standortalternativen 
aufzuzeigen und ergebnisoffen zu bewerten. Anhand der Bewertung der Flächen kann die 
Gemeinde begründen, ob und warum die untersuchte Fläche für die Planung geeignet 
oder nicht geeignet ist. 
Die Prüfung ist in der Begründung nachvollziehbar (bspw. mit kartographischer 
Darstellung) darzulegen. 
  

Der Begründung sollte auch konkret zu entnehmen sein, wie die zukünftige Nutzung der 

vorhandenen Gebäude geplant ist bzw. welche Gebäude abgängig sind. 

 

 



Von:  
Gesendet: Dienstag, 10. Juni 2025 08:37
An: 

 
Betreff: Elmenhorst, 15. Änderung des Flächennutzungsplanes

Sehr geehrte Frau  sehr geehrte Frau 

wie telefonisch besprochen teilen ich Ihnen mit, dass die in der
Landesplanerischen Stellungnahme vom 19. Dezember 2023 genannten
Bedenken mit den Planunterlagen zur frühzeitigen TöB-Beteiligung ausgeräumt
wurden. Eine nachvollziehbare Standortalternativenprüfung wurde erarbeitet. In
der Begründung sind Aussagen zur zukünftigen Nutzung der vorhandenen
Gebäude und auch über den Wegfall einiger Gebäude enthalten.

Ergänzend zu den Ausführungen der Unteren Wasserbehörde (Stellungnahme
vom 23.05.2025) möchte ich auf die Berücksichtigung des Nachweises einer
schadlosen Überflutung bei Starkregenereignissen (eine Auswirkung des
Klimawandels) hinweisen. Ab einer abflusswirksamen Fläche von mehr 800 m2
auf dem jeweiligen Grundstück ist der Nachweis einer schadlosen Überflutung zu
führen. Der Nachweis einer schadlosen Überflutung mit Angabe der zusätzlichen
Rückhaltemengen wird voraussichtlich zu führen sein. Im weiteren Planungsablauf
ist nach Verifizierung der Grundstückbebauung (Dachflächen, befestigte Hoffläche
etc.) ggf. für weitere Grundstücke ein Überflutungsnachweis durchzuführen. Es
wird empfohlen sich mit den zuständigen Behörden oder Verbänden hierzu
auszutauschen.
Vorsorglich wird auf die Hinweiskarte Starkregen des Umweltportals Schleswig-
Holsteins hingewiesen, auf der erste Hinweise zu den Auswirkungen von
Starkregenereignissen im jeweiligen Plangebiet entnommen werden können (UP-
SH Verfügbare Kartendienste). Diese Erkenntnisse können in das in seinen
Grundzügen zu erstellende Entwässerungskonzept einbezogen werden.
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B-Plan 3, 2. Änderung der Gemeinde Elmenhorst, Erweiterung FTZ 
hier: Stellungnahme gemäß § 4(1) Baugesetzbuch (BauGB) 

Mit Bericht vom 22.4.2025 übersandten Sie mir im Auftrag der Gemeinde Elmenhorst den 
Entwurf zu o.a. Bauleitplan mit der Bitte um Stellungnahme. 

Aus Sicht des Kreises Herzogtum Lauenburg bitte ich um Berücksichtigung folgender Anre-
gungen und Hinweise: 

 
Fachdienst Wasserwirtschaft ( )   
 
Erdwärme 
 

Fachdienst: 
Regionalentwicklung und Verkehrsinfra-
struktur 

Ansprechpartner:  

Anschrift: Barlachstr. 2, Ratzeburg 

Zimmer:  

Telefon:  

E-Mail:  

Mein Zeichen: 31.20.1-0267.14 

Datum: 22.05.2025 

  



Der Plangeltungsbereich des B-Plans 3, 2. Änd., liegt innerhalb des Wassereinzugsgebietes 
des Wasserwerks Elmenhorst. 
 
Die Errichtung von Erdwärmesonden im Nutzhorizont des Wasserwerks innerhalb des Was-
sereinzugsgebietes ist nicht zulässig. 

 
 
Fachdienst ÖPNV ( ) 
 
Hinweis: 
Gemäß § 1 ÖPNVG SH  ist darauf hinzuwirken, dass eine verkehrsgerechte Zuordnung von 
Wohnbereichen zu Arbeits- und Ausbildungsstätten sowie eine angemessene Anbindung 
dieser Bereiche an öffentliche und private, gewerbliche, soziale und kulturelle Einrichtungen 
sowie an Fremdenverkehrs- und Erholungsgebiete mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf mög-
lichst kurzen Wegen erfolgt. Die Siedlungsentwicklung soll sich schwerpunktmäßig an leis-
tungsfähigen ÖPNV-Linien orientieren. Diese Zielsetzung ist bei der Aufstellung des Planes 
zu berücksichtigen. Bei der Planung und Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur sind neben 
den spezifischen Bedürfnissen der Benutzergruppen, vor allem den Bedürfnissen der Schü-
lerinnen und Schüler, der Auszubildenden und der Berufstätigen, besonders die Belange von 
Kindern, alten Menschen und Personen mit Behinderungen und sonstigen Mobilitätsbeein-
trächtigungen zu berücksichtigen. Gerade durch die geplante Nutzung als Lehrgangs- und 
Ausbildungszentrum für regelmäßige Aus- und Fortbildungsveranstaltungen bitte ich diese 
Anmerkungen zu berücksichtigen.  
  
Für die Bushaltestelle in der Umgebung des Planungsgebietes bestehen Verbesserungs-
möglichkeiten in Hinblick auf einen angenehmen Aufenthalt. Der Kreis Herzogtum Lauenburg 
bezuschusst den barrierefreien Umbau von Haltestellen. Für weitere Informationen nehmen 
Sie gerne mit mir Kontakt (Haltestellenfoerderung@Kreis-RZ.de) auf.  
 

Fachdienst Naturschutz (  

 
Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Zu den gesetzlich geschützten Biotopen (hier Knicks) 
Bisher gibt es noch keine abschließende Bilanzierung für die Eingriffe in Knickstrukturen. 
Diese sollen im weiteren Verfahren ergänzt werden. Hilfreich wäre eine Karte im Kapitel 
9.4.4, die darstellt, an welcher Stelle Knick beseitigt, entwidmet und hergestellt werden soll. 
Eine Ausnahmegenehmigung für die 125 m Knickrodung kann in Aussicht gestellt werden, 
wenn ein geeigneter Ausgleich erbracht wird. Dieser soll in Form eines Redders weiter nörd-
lich entstehen. 
Der Umgang mit dem Knick am westlichen Rand des Plangeltungsbereichs muss dargestellt 
werden. Im Bereich der Lärmschutzwand wird die Funktion des Knicks beeinträchtigt und 
muss entsprechend ausgeglichen werden. Auch der Umgang mit dem Knick auf der Höhe 
der Parkbuchten wird nicht klar. 
 



Zu 9.4.4 
Spätestens in einer Maßnahmentabelle muss explizit dargestellt werden, dass die baube-
dingten Vermeidungsmaßnahmen nicht nur für Bäume, sondern auch für Knicks gelten. Der 
Knick im Westen ist nicht im Plangeltungsbereich und damit nicht dargestellt. Auch hier muss 
klar verständlich sein, dass die Gehölze nicht beschädigt werden dürfen. 

  
Zu den Maßnahmenflächen 
Meines Erachtens macht es keinen Sinn die neu anzulegenden Knicks und die Fläche zwi-
schen den Knicks aus der Maßnahmenfläche M1 herauszulassen. Diese muss zwar häufiger 
gemäht werden (2 – 4x/Jahr) um eine Verbuschung im Redder zu verhindern, aber auch das 
könnte man regeln und in einem Maßnahmenblatt/-tabelle handhabbar darstellen. 
 
Zum Artenschutz 
Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag wird erarbeitet. Es wäre vorteilhaft diesen vor der 2. 
Beteiligung dem Fachdienst Naturschutz vorzulegen, um Verzögerungen in der Planung zu 
verhindern. 
 

Fachdienst Brandschutz ( ) 

 
1. Für die öffentlichen Verkehrsflächen sind die entsprechenden Bestimmungen unter § 

5 der Landesbauordnung sinngemäß zu beachten. 
 

2. Gemäß § 2 des Brandschutzgesetzes hat die Gemeinde in dem Gebiet für eine aus-
reichende Löschwasserversorgung zu sorgen. Als Arbeitshilfe zur Bereitstellung und 
Bemessung des Löschwasserbedarfs dient das DVWG (Deutscher Verein des Gas- 
und Wasserfaches) Arbeitsblätter W 405. Aus Sicht der Brandschutzdienststelle wird 
eine Löschwassermenge von mindestens 96 m³/h für eine Löschdauer von 2 Stunden 
für erforderlich gehalten. 
 
Wird es vorgesehen Löschwasser über das Trinkwassernetz zur Verfügung zu stel-
len, sind die Arbeitsblätter W 331, W 400 und die DVGW-Information Wasser Nr. 99 
(Löschwasserversorgung aus Hydranten in öffentlichen Verkehrsflächen) als grundle-
gende Arbeitshilfen zu beachten. Der Abstand zwischen zwei Hydranten sollte nicht 
größer als 150 m sein. 

 
 

Städtebau und Planungsrecht 

 

Ich bitte künftig neben der Hergabe eines Anschreibens in analoger auch um eine digitale 
Fassung, in dem der Kreis Herzogtum Lauenburg als Träger öffentlicher Belange zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert wird. Die dem Kreis vorliegenden Anschreiben in digitaler 
Fassung richten sich an das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein. 



Ich bitte auf die Dopplungen in der Begründung und dem Umweltbericht mindestens in der 
Nennung der übergeordneten Planungen zu verzichten. Zu ergänzen allerdings, dass die 
Regionalplanneuaufstellung den 2. Entwurfsstand erreicht hat und damit zu beachtende 
Ziele und Grundsätze vorgibt. 

Ich bitte zu prüfen, ob der wie auch in der Änderung des F-Planes mehrfach gleichlautende 
Hinweis auf die weltpolitische Lage nötig ist. Neben der Erschwernis des Lesens bei sich 
mehrfach wiederholenden Texten, stellt sich die Frage, ob die weltpolitische Lage tatsächlich 
maßgebliche Bedeutung für die Planung hat, oder ob nicht andere Rahmenbedingungen die 
Sanierung und den Teilneubau der FTZ erforderlich machen 

Ich bitte zu prüfen, ob die im Rahmen der 15. Änderung des F-Planes durchgeführte Prüfung 
alternativer Standorte ein Platz in der Begründung gegeben werden kann, der die Bedeutung 
dieser Prüfung als Grundlage des B-Planes 3 in seiner 2. Änderung hervorhebt. Letztlich 
handelt es sich bei der Alternativenprüfung um die Grundlage zur Standortentscheidung. Alle 
Überlegungen zur 2. Änderung des B-Planes 3 machen nur Sinn in Kenntnis des Prüfungser-
gebnisses aus der 15. Änderung des F-Planes. 

Zeichenteil A: Die Signatur für die überbaubaren Flächen fehlt in der Zeichenerklärung.  

Textteil B: Ziffer 2 – Höhebezug baulicher Anlagen ist NHN, Ziffer 7 verweist hinsichtlich der 
Lärmschutzwände auf Zeichnungsteil A – ein Höhenbezug zu NHN ist nicht plausibel. 

 

 

 

 

 

Im Auftrag 
 
 
 

 





Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung
Meesenring 9 | 23566 Lübeck

PROKOM Stadtplaner und Ingenieure 
GmbH
Elisabeth-Haseloff-Str. 1
23564 Lübeck

ausschließlich per Mail an:
luebeck@prokom-planung.de

Ihr Zeichen: P722
Ihre Nachricht vom: 22.04.2025

Mein Zeichen: 741-634/2023-14256/2023-
UV-31834/2025

Meine Nachricht vom: / 

23.04.2025

2.  Änderung  des  Bebauungsplanes  Nr.  3  und  15.  Änderung  des
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Elmenhorst
hier:  Frühzeitige  Beteiligung  der  Behörden  und  sonstigen  Träger  öffentlicher  Belange
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die  Forstbehörde  hat  keine  Bedenken  gegen  die  15.  Änderung  des
Flächennutzungsplanes und gegen den Bebauungsplan Nr. 3 der Gemeinde Elmenhorst.
Innerhalb  des  Geltungsbereiches  befinden  sich  keine  Waldflächen  i.  S.  § 2
Landeswaldgesetz.

Mit freundlichen Grüßen,
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Dienstgebäude: Lärchenweg 17, 24242 Felde | Telefon (Geschäftsstelle) +494340 4049-3 | Telefax +494340 4049-414 | 

kampfmittelraeumdienst@mzb.landsh.de 

E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente. 

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein 
Mühlenweg 166  |  24116 Kiel 

LKA, Abteilung 3, Dez. 33 (Kampfmittelräumdienst) 

luebeck@prokom-planung.de Ihr Zeichen: / 
Ihre Nachricht vom: 24.04.2025 

Mein Zeichen: 2025-B-166 
Meine Nachricht vom:  

 
Luftbildauswertung:  

Luftbildauswertung@mzb.landsh.de 
 
 

 
 

                    24.04.2025 

 

P722, B-Plan 3, 2. Änderung, Elmenhorst 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

hiermit teile ich Ihnen mit, dass für das Gebiet (siehe Betreffzeile) keine Auskunft zur 
Kampfmittelbelastung gem. § 2 Abs. 3 Kampfmittelverordnung S-H erfolgt. 
 
Eine Auskunftseinholung beim Kampfmittelräumdienst S-H ist nur für Gemeinden 
vorgeschrieben, die in der benannten Verordnung aufgeführt sind. 
 
Die Gemeinde/Stadt Elmenhorst liegt in keinem uns bekannten Bombenabwurfgebiet. 
 
Für die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus Sicht des Kampfmittelräumdienstes  
keine Bedenken. 
 
Zufallsfunde von Munition sind jedoch nicht gänzlich auszuschließen und unverzüglich der 
Polizei zu melden. (siehe Merkblatt) 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
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                                                Merkblatt 
 
 
 
 

Historie: 
 
Zum Ende des zweiten Weltkrieges war Schleswig – Holstein das letzte „freie“ 
Bundesland. Aus diesem Grunde versuchten alle Wehrmachtseinheiten sich 
dorthin zurück zu ziehen. Dort lösten diese sich auf und ca. 1,5 Millionen 
Soldaten gerieten in Kriegsgefangenschaft. Das Wissen darüber führte dazu, 
dass sich die Soldaten überall ihrer Waffen, Munition und Ausrüstung 
entledigten. 
 
Dadurch kann es überall zu Zufallsfunden von Waffen, Munition oder 
Ausrüstungsgegenständen kommen. Offensichtlich schlechter Zustand und 
starke Rostbildung sind kein Beweis für die Ungefährlichkeit eines 
Kampfmittels.  
 
 
 
Wer solche Waffen, Munition oder kampfmittelverdächtige Gegenstände 
entdeckt, hat im eigenen Interesse folgende Verhaltensregeln zu 
beachten: 
 

1. Diese Gegenstände dürfen niemals bewegt oder aufgenommen werden 
 

2. Die Arbeiten im unmittelbaren Bereich sind einzustellen 
 

3. Der Fundort ist so abzusichern, dass Unbefugte daran gehindert werden 
an den Gegenstand heran zu kommen. 

 
4. Die nächstliegende Polizeidienststelle ist über den Fund zu unterrichten 

 
5. Die Gegenstände dürfen auf keinen Fall zur Polizeidienststelle verbracht 

werden 
 

 

 
 










